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I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften
 
Fakultäten 

Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Elektrotechnik an der Fakultät IV - Elektrotechnik und In-

formatik - an der Technischen Universität Berlin  

vom 06. Mai 2015 

Der Fakultätsrat der Fakultät IV - Elektrotechnik und 
Informatik - der Technischen Universität Berlin hat am 06. Mai 
2015 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der 
Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 2011 
(GVBl. S. 378), die folgende Studien- und Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Elektrotechnik beschlossen:*) 
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I.  Allgemeiner Teil 
 
 
§ 1 – Geltungsbereich 

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und die 
Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen und 
Durchführung der Prüfungen im Masterstudiengang Elektro-
technik. Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des allgemei-
nen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Univer-
sität Berlin (AllgStuPO) um studiengangspezifische Bestim-
mungen. 

 
__________________ 

*) Bestätigt vom Präsidium der Technischen Universität Berlin am  
11. August 2015.

 
 

§ 2 – Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

(2) Die Studienordnung für den Masterstudiengang Elektro-
technik vom 10. März 2010 (AMBl. TU 16/2011 S. 247) in der 
Fassung vom 6. Februar 2013 (AMBl. TU 5/2013 S. 46) und 
die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Elektrotech-
nik vom 10. März 2010 (AMBl. TU 16/2011 S. 252) treten 
sieben Semester nach Inkrafttreten dieser Ordnung außer Kraft. 
Studierende, die ihr Studium nach den Ordnungen gemäß Satz 
1 zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen haben, werden 
automatisch in die vorliegende Ordnung überführt. Der Prü-
fungsausschuss entscheidet über die Anrechnung der bisher er-
brachten Leistungen. 
 
 
II.  Ziele und Ausgestaltung des Studiums 
 
 
§ 3 – Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche  

         Tätigkeitsfelder 

(1) Die Absolventinnen und Absolventen sind vertraut mit den 
fortgeschrittenen wissenschaftlichen und fachlichen Methoden 
und Herangehensweisen der Elektrotechnik, können diese si-
cher anwenden, kritisch reflektieren und selbst zu deren Fort-
entwicklung beitragen. Auf Basis ihrer erweiterten Methoden- 
und Fachkenntnisse sowie eines vertieften technischen Ver-
ständnisses auf Teilgebieten der Elektrotechnik sind sie in der 
Lage, komplexe wissenschaftlich-technische Probleme zu ana-
lysieren, zielorientiert kreative Lösungen zu entwickeln und 
diese umzusetzen. Die Absolventinnen und Absolventen sind 
befähigt, wissenschaftlich zu arbeiten, sich selbständig neues 
Wissen und neue Fertigkeiten anzueignen und weitgehend ei-
genständig forschungs- und anwendungsorientierte Projekte 
durchzuführen. Dabei hilft ihnen ihr hohes Abstraktions- und 
Ordnungsvermögen. Sie sind in der Lage, wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei gesellschaftliche, 
wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse zu berücksichti-
gen, die sich aus der Anwendung ihres Wissens und aus ihren 
Entscheidungen ergeben. Sie können Fragestellungen und Ar-
beitsergebnisse in klarer und eindeutiger Weise vermitteln und 
sich hierüber auf wissenschaftlichem Niveau und auch im mul-
tidisziplinären Kontext austauschen. 

(2) Im forschungsorientierten Masterstudiengang Elektrotech-
nik werden aufbauend auf einer bereits gelegten breiten Grund-
lage an mathematisch-naturwissenschaftlichen und elektro-
technischen Kenntnissen fortgeschrittene und vertiefte Kennt-
nisse und Fertigkeiten der Elektrotechnik vermittelt. Wichtige 
fachliche Inhalte sind u.a. die Automatisierungstechnik, die 
Elektronik, Photonik und Mikrosystemtechnik, die Technik 
von Kommunikationssystemen und die elektrische Energie-
technik. Die Studierenden werden auf einem oder mehreren 
dieser Teilgebiete an den aktuellen Stand der Technik herange-
führt und mit den modernsten wissenschaftlichen Methoden 
des jeweiligen Teilgebiets vertraut gemacht. Insbesondere in 
Praktika, Projekten, Seminaren und in der Masterarbeit lernen 
die Studierenden, wissenschaftlich-technische Probleme selb-
ständig zu bearbeiten, d.h. die erlernten Methoden und Kennt-
nisse kritisch auszuwählen, systematisch anzuwenden und fort-
zuentwickeln. 
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Übergreifend werden analytische und kreative Fähigkeiten 
vermittelt, die für ingenieurwissenschaftliche Tätigkeiten von 
hoher Bedeutung sind. Zur Erlangung dieser und weiterer über-
fachlicher Ziele, wie etwa einem modernen Diversitätsver-
ständnis, wird in Übungen hauptsächlich in Kleingruppen ge-
arbeitet, in Projekten die Selbstorganisation von Teams erlernt 
und in Seminaren die Präsentationstechnik geübt und gefestigt. 

(3) Berufsfelder für Absolventinnen und Absolventen finden 
sich auf den Gebieten der Automatisierung und Regelung von 
Prozessen für verschiedene Industriezweige, der Kommunika-
tions- und Informationstechnik und der Kommunikationssys-
teme, der Erzeugung, Übertragung, Umwandlung und Anwen-
dung elektrischer Energie und in der Mikrosystemtechnik, 
Opto- und Mikroelektronik. Tätigkeitsfelder in der Industrie 
und bei öffentlichen Arbeitgebern sind insbesondere Forschung 
und Entwicklung in den genannten Bereichen, sowie Planung 
und Projektierung. Auch im Vertrieb und in der Produktion so-
wie in der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Anlagen und 
Systemen liegen berufliche Einsatzfelder für Absolventinnen 
und Absolventen. Eine weitere berufliche Alternative stellt die 
Gründung eines eigenen Unternehmens dar. Absolventinnen 
und Absolventen sind zudem zum wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiet der Elektrotechnik mit dem Ziel einer weiteren 
Qualifizierung in Richtung einer Promotion befähigt. 

§ 4 – Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Das Studium kann im Winter- und im Sommersemester 
aufgenommen werden. 

(2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Anfertigung der 
Masterarbeit umfasst vier Semester. 

(3) Der Umfang des Masterstudiengangs beträgt 120 
Leistungspunkte.  

(4) Das Lehrprogramm sowie das gesamte Prüfungsverfahren 
sind so gestaltet und organisiert, dass das Studium innerhalb 
der Regelstudienzeit absolviert werden kann. 

§ 4a – Zugangsvoraussetzungen*) 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang 
Elektrotechnik ist ein erster berufsqualifizierender deutscher  
oder gleichwertiger ausländischer Abschluss eines Hochschul-
studiums in der Fachrichtung Elektrotechnik oder einem fach-
lich nahestehenden Studiengang. Ein fachlich nahestehender 
Abschluss ist in der Regel dann gegeben, wenn das zugehörige 
Studium folgende Anteile enthält: 

 Mindestens 27 LP aus dem Bereich mathematisch-
naturwissenschaftliche Grundlagen 

 Mindestens 54 LP aus dem Bereich der Elektrotechnik 

 Mindestens 6 LP aus dem Bereich der Informatik  

Über die fachlich-inhaltliche Qualifikation entscheidet der zu-
ständige Prüfungsausschuss. 

(2) Weitere Zugangsvoraussetzung ist ein Nachweis über Eng-
lischkenntnisse auf dem Niveau B2 gemäß des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Über die 
Anerkennung der nachweisbar erworbenen Englischkenntnisse 
entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. Der Prüfungs-
ausschuss informiert über anerkannte Nachweise der Sprach-
kenntnisse. Bei Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, 
deren Muttersprache Englisch ist, gilt der Nachweis als er-
bracht. 

_________________________ 
*) Bestätigt von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wis-
senschaft am 21. August 2015. 

§ 5 – Gliederung des Studiums 
(1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienablauf in-
dividuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, die Vorga-
ben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. Die Ab-
folge von Modulen wird durch den exemplarischen Studienver-
laufsplan als Anlage 2 dieser Ordnung empfohlen. Davon un-
benommen sind Zwänge, die sich aus der Definition fachlicher 
Zugangsvoraussetzungen für Module ergeben. 

(2) Es sind Leistungen im Gesamtumfang von 120 Leistungs-
punkten zu absolvieren; davon 90 LP in Modulen und 30 LP in 
der Masterarbeit. 

(3) Der Wahlpflichtbereich hat einen Umfang von 66 LP. Aus 
dem Bereich Theoretische Grundlagen ist eines der folgenden 
Module zu wählen:  

- Angewandte Feldtheorie (6 LP) und 

- Foundations of Stochastic Processes (6 LP). 

Aus einem der folgenden Studiengebiete sind Module im Um-
fang von 36 LP zu absolvieren: 

- Automatisierungstechnik /  
Automation and Control 

- Elektrische Energietechnik /  
Electrical Power Engineering 

- Elektronik, Photonik und Integrierte Systeme / 
 Electronics, Photonics and Integrated Systems 

- Kommunikationssysteme /  
Communication Systems. 

Die den genannten Studiengebieten jeweils zugeordneten Mo-
dule sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1). 

Zudem sind aus den oben genannten sowie beliebigen weiteren 
Studiengebieten, die einem Masterstudiengang der Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik der TU Berlin zugeordnet sind, 
Module im Umfang von 24 LP zu absolvieren. Auch das im 
Bereich Theoretische Grundlagen nicht gewählte Modul kann 
wahlweise hier absolviert werden.  

Wird das Studiengebiet Automatisierungstechnik / Automation 
and Control gewählt, sind die in der Modulliste (Anlage 1) als 
innerhalb des Studiengebiets pflichtig gekennzeichneten Mo-
dule zu absolvieren. Sofern Studierende bereits eines oder bei-
de Module im Bachelorstudium erfolgreich absolviert haben, 
tritt an ihre Stelle ein bzw. zwei frei wählbare Module aus dem 
Studiengebiet Automatisierungstechnik / Automation and Con-
trol im Umfang von 6 bzw. 12 LP.  

Wird das Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical 
Power Engineering gewählt, sind zwei der in der Modulliste 
(Anlage 1) als innerhalb des Studiengebiets pflichtig gekenn-
zeichneten Module zu absolvieren. Sofern Studierende bereits 
vier oder alle dieser Module im Bachelorstudium erfolgreich 
absolviert haben, tritt an ihre Stelle ein bzw. zwei frei wählbare 
Module aus dem Studiengebiet Elektrische Energietechnik / 
Electrical Power Engineering im Umfang von 6 bzw. 12 LP.  

(4) Im Rahmen der im Wahlpflichtbereich gewählten Module 
ist mindestens ein Projekt zu absolvieren. 

(5) Im Wahlbereich sind Module im Umfang von 12 LP zu ab-
solvieren. Wahlmodule dienen dem Erwerb zusätzlicher fachli-
cher, überfachlicher und berufsqualifizierender Fähigkeiten 
und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen 
Universität Berlin, anderer Universitäten und ihnen gleichge-
stellter Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes sowie an als gleichwertig anerkannten Hochschu-
len und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. 
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Es wird empfohlen, Module zu wählen, die gesellschaftliche, 
soziale und/oder Gender-und Diversity-Aspekte berücksichti-
gen. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum 
Erlernen von Fremdsprachen; Module zum Erlernen der engli-
schen Sprache werden ab Niveau C1 GER angerechnet. 

(6) Es ist ein Berufspraktikum im Umfang von 12 LP zu absol-
vieren. Die Bestimmungen bzgl. des Berufspraktikums sind der 
Praktikumsordnung für den Masterstudiengang Elektrotechnik 
zu entnehmen. Wurde ein dem Berufspraktikum nach Satz 1 
entsprechendes Praktikum bereits vor Beginn des Masterstudi-
ums abgeschlossen, so kann das Berufspraktikum auf Antrag 
beim Prüfungsausschuss durch Module im gleichen Umfang 
(12 LP) aus den Katalogen der Studiengebiete für Masterstudi-
engänge der Fakultät Elektrotechnik und Informatik der TU 
Berlin ersetzt werden. 

(7) Den Studierenden wird ein Auslandsstudienaufenthalt emp-
fohlen. Im Rahmen des Auslandsstudiums sollen Studien- und 
Prüfungsleistungen erbracht werden, die für diesen Studien-
gang anrechenbar sind. Leistungen können auf Antrag ange-
rechnet werden, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompeten-
zen keine wesentlichen Unterschiede bestehen oder sie eine in-
haltlich sinnvolle Ergänzung der durch diese Studien- und Prü-
fungsordnung festgelegten Module sind. Einzelheiten regelt 
der zuständige Prüfungsausschuss. Für den Auslandsstudien-
aufenthalt wird empfohlen, einen Studienplan zu entwickeln 
und die Möglichkeit der Anerkennung der im Ausland geplan-
ten zu erbringenden Leistungen mit den Modulverantwortli-
chen oder dem Prüfungsausschuss vor Beginn des Aufenthalts 
zu klären. Die Fakultät unterstützt die Studierenden hierbei 
durch die Einrichtungen Studienberatung, Beauftragte für das 
Auslandsstudium, Modulverantwortliche, Studiengangsbeauf-
tragte und Prüfungsausschuss. Bei Auslandsstudienaufenthal-
ten im Rahmen von Abkommen der TU Berlin oder der Fakul-
tät IV können weitere Regelungen gelten. Die Anerkennung 
der an anderen Universitäten erbrachten Leistungen erfolgt auf 
Antrag durch den oder die Studierenden beim Prüfungsaus-
schuss nach Rückkehr an die TU Berlin. Als geeigneter Zeit-
punkt für einen Auslandsstudienaufenthalt wird das zweite und 
dritte Fachsemester des Masterstudiengangs empfohlen. 
 
 

III.  Anforderung und Durchführung von Prüfungen 
 
 
§ 6 – Zweck der Masterprüfung 

Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob ein Kandidat o-
der eine Kandidatin die Qualifikationsziele gemäß § 3 dieser 
Ordnung erreicht hat.  

§ 7 – Mastergrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Techni-
sche Universität Berlin durch die Fakultät IV - Elektrotechnik 
und Informatik - den akademischen Grad „Master of Science“ 
(M.Sc.). 

§ 8 – Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den in der Modulliste aufge-
führten Modulprüfungen (Anlage 1) sowie der Masterarbeit 
gemäß § 9. 

(2) Die Gesamtnote wird nach den Grundsätzen in § 47 Allg-
StuPO aus den in der Modulliste als benotet und in die Ge-
samtnote eingehend gekennzeichneten Modulprüfungen und 
der Masterarbeit gebildet. Das Berufspraktikum wird nicht dif-
ferenziert bewertet, die im Wahlbereich belegten Module wer-
den bei der Berechnung der Gesamtnote mit null gewichtet. 
Wurde das Berufspraktikum nach § 5 Abs. 6 Satz 3 ersetzt, 
werden die das Berufspraktikum ersetzenden Module bei der 
Berechnung der Gesamtnote mit null gewichtet. Zudem gehen 
im Wahlpflichtbereich absolvierte Module, die nicht innerhalb 
des Studiengebiets mit Umfang 36 LP gewählt worden sind, im 
Umfang von maximal 6 LP nicht in die Berechnung der Ge-
samtnote ein. Hierfür werden individuell die Module mit der 
schlechtesten Note ausgewählt. Bei ranggleichen Modulen 
werden die zuletzt absolvierten Module nicht bei der Berech-
nung der Gesamtnote berücksichtigt. Module, die unbenotet 
sind oder als unbenotet anerkannt wurden, werden vorrangig in 
diese Leistungspunkte einbezogen. 

§ 9 – Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit wird i. d. R. im vierten Fachsemester an-
gefertigt. Sie hat einen Umfang von 30 LP, der Bearbeitungs-
aufwand beträgt 26 Wochen. Liegt ein wichtiger Grund vor, 
kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Frist-
verlängerung bis zu einem Monat, im Krankheitsfall bis zu drei 
Monaten gewähren. Über weitere Ausnahmeregelungen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Für den Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist der 
Nachweis über erfolgreich abgelegte Modulprüfungen im Um-
fang von mindestens 60 LP einschließlich der erfolgreichen 
Absolvierung des Berufspraktikums bei der zuständigen Stelle 
der Zentralen Universitätsverwaltung vorzulegen. 

(3) Das Thema der Masterarbeit kann einmal zurückgegeben 
werden, jedoch nur innerhalb der ersten sechs Wochen nach 
der Aushändigung durch die zuständige Stelle der Zentralen 
Universitätsverwaltung. 

(4) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung zu sowie zur Be-
wertung der Masterarbeit sind in der jeweils geltenden Fassung 
der AllgStuPO geregelt. 

§ 10 – Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung 

(1) Prüfungsformen sowie das Verfahren zur Anmeldung zu 
den Modulprüfungen ist in der jeweils geltenden Fassung der  
AllgStuPO geregelt. 

(2) Für die im Wahlpflicht- oder Wahlbereich belegten Module 
anderer Fakultäten oder Hochschulen gelten die jeweils in den 
Modulbeschreibungen festgelegten Prüfungsformen.  
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IV. Anlagen  

Anlage 1: Modulliste 

Wahlpflichtbereich 

Theoretische Grundlagen 

Modultitel LP Prüfungsform Benotung 
Gewichtung 

in Gesamtnote 

Angewandte Feldtheorie 6 S ja 1 

Foundations of Stochastic Processes 6 P ja 1 

 

Studiengebiet Automatisierungstechnik / Automation and Control 

Modultitel LP Prüfungsform Benotung 
Gewichtung 

in Gesamtnote 

Anwendungen in der Simulation und technischen Diagnose* 6 P ja 1 

Ausgewählte Themen zu Elektronik und Signalverarbeitung 3 P ja 1 

Compressive Sensing and Inverse Problems in Signal Processing 6 P ja 1 

Einführung in die Automobilelektronik 6 P ja 1 

Elektronik und Signalverarbeitung 3 P ja 1 

Entwurf und Regelung bionischer Roboter 3 M ja 1 

Ereignisdiskrete Systeme 6 P ja 1 

Hybride Systeme 6 M ja 1 

Medizinelektronik 6 S ja 1 

Mehrgrößenregelsysteme 6 S ja 1 

Mikrocontroller-Projekt* 6 P ja 1 

Mikrocontrollersteuerung eines Wechselrichters* 6 M ja 1 

Mixed-Signal-Baugruppen 6 P ja 1 

Mixed-Signal-Systeme 6 P ja 1 

Modellgestützte Software- und Funktionsentwicklung für Kraftfahr-
zeuge 

6 P ja 1 

Monte Carlo Methods in Machine Learning and Artificial Intelligence 6 P ja 1 

Neuronale Netze 3 P ja 1 

Nichtlineare Regelsysteme 6 S ja 1 

Praktikum Messen nichtelektrischer Größen II 6 P ja  1 

Projektpraktikum Automatisierungstechnik* 6 P ja 1 

Projekt Simulation und technische Diagnose* 6 P ja 1 

Renewable Energy Integration in Electric Networks 6 P ja 1 

Robotics 6 P ja 1 

Seminar Mess- und Diagnosetechnik 3 P ja 1 

Signalprozessor-Projekt* 6 P ja 1 

Signalverarbeitung 6 S ja 1 

Simulation und Technische Diagnose 6 P ja 1 

Smart Sensors and Actuators 6 M ja 1 

Steuerung und Regelung leistungselektronischer Systeme 6 M ja 1 

Systemidentifikation und Regelung in der Medizin 6 M ja 1 

  

*  Dieses Modul enthält ein Projekt. 
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Pflicht innerhalb des Studiengebiets Automatisierungstechnik / Automation and Control (siehe § 5 Abs. 3) 

Modultitel LP Prüfungsform Benotung 
Gewichtung 

in Gesamtnote 

Ereignisdiskrete Systeme 6 P ja 1 

Simulation und Technische Diagnose 6 P ja 1 

 

Studiengebiet Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering 

Modultitel LP Prüfungsform Benotung 
Gewichtung 

in Gesamtnote 

Analytik an Solarzellen 6 M ja 1 

Angewandte Lichttechnik* 6 P ja 1 

Bahnsysteme und ihre Energieversorgung 3 M ja 1 

Betrieb elektrischer Energienetze 3 M ja 1 

Betriebsmittel der Hochspannungstechnik 3 M ja 1 

Dünnschichtsolarzellen und neue Konzepte 6 P ja 1 

Electric Energy Networks II - Modeling and Simulation of Transients 6 P ja 1 

Electric Energy Networks I - Large Scale Energy System Analysis 
and Operation 

6 P ja 1 

Elektrische Antriebe für Großserien 6 M ja 1 

Elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge 6 M ja 1 

Elektrische Antriebe II 6 S ja 1 

Elektrische Isolierstoffe 3 M ja 1 

Elektrische Maschinen 6 M ja 1 

Elektrische Maschinen II 3 M ja 1 

Elektromagnetische Feldsimulation 6 P ja 1 

Elektromagnetische Wellen 6 P ja 1 

Energiespeichertechnologien 6 M ja 1 

Entwurf Elektrischer Maschinen 3 M ja 1 

Grundlagen der Elektrizitätswirtschaft 3 M ja 1 

Grundlagen der Hochspannungstechnik 6 P ja 1 

Grundlagen der Photovoltaik 6 P ja 1 

Hochspannungsprüf- und -messtechnik 6 P ja 1 

Hochspannungstechnik 12 P ja 1 

Leistungselektronik für Erneuerbare Energien 6 M ja 1 

Leistungselektronik in Smart Grids und Microgrids 6 M ja 1 

Leistungselektronik - Schaltungstechnik, Entwurf und Anwendungen 6 M ja 1 

Lichtmesstechnik 6 P ja 1 

Lichtquellen 6 P ja 1 

Lichttechnik 6 P ja 1 

Lichttechnische Forschung 6 P ja 1 

Licht- und Farbwahrnehmung 6 M ja 1 

Mathematische Methoden der Feldsimulation 6 P ja 1 

Mikrocontrollersteuerung eines Wechselrichters* 6 M ja 1 

Modellierung und Simulation von Batterien 6 P ja 1 

Planung und Schutz von Smart Grids* 6 P ja 1 

Projekt Elektromagnetische Feldsimulation* 6 P ja 1 

Projekt Energieversorgung mit erneuerbaren Energien* 6 P ja 1 

Projekt Mathematische Methoden der Feldsimulation* 6 P ja 1 

310



Renewable Energy Integration in Electric Networks 6 P ja 1 

Renewable Energy Technology in Electric Networks 6 P ja 1 

Schalterverhalten im Netz  3 M ja 1 

Seminar Aktuelle Forschung an Batterien 3 P ja 1 

Seminar Energiespeicher 6 p ja 1 

Seminar Speichertechnik 3 P ja 1 

Solarstrahlung 6 M ja 1 

Spezialantriebe 6 M ja 1 

Spezielle Anwendungen der Feldsimulation 6 P ja 1 

Steuerung und Regelung leistungselektronischer Systeme 6 M ja 1 

Theorie elektromagnetischer Felder und Wellen 6 P ja 1 

Wind Power Generation 6 M ja 1 

     

Pflicht innerhalb des Studiengebiets Elektrische Energietechnik / Electrical Power Engineering (siehe § 5 Abs. 3) 

Modultitel LP Prüfungsform Benotung 
Gewichtung 

in Gesamtnote 

Elektrische Antriebe 6 S ja 1 

Grundlagen Batterietechnik 6 M ja 1 

Grundlagen der Hochspannungstechnik 6 P ja 1 

Leistungselektronik 6 P ja 1 

Netze der elektrischen Energieversorgung 6 P ja 1 

 

Studiengebiet Elektronik, Photonik und Integrierte Systeme / Electronics, Photonics and Integrated Systems 

Modultitel LP Prüfungsform Benotung 
Gewichtung 

in Gesamtnote 

Advanced Analog Integrated Circuits and Systems 6 P ja 1 

Analytik an Solarzellen 6 M ja 1 

Angewandte Lichttechnik* 6 P ja 1 

Antennen 6 M ja 1 

Aufbautechnologie für Mikroelektronik und -systemtechnik 6 M ja 1 

CMOS Biosensors 6 M ja 1 

Debug und Analyse von Halbleiterbauelementen 6 M ja 1 

Design and Simulation of Microsystems 6 P ja 1 

Dünnschichtsolarzellen und neue Konzepte 6 P ja 1 

Elektromagnetische Feldsimulation 6 P ja 1 

Elektromagnetische Wellen 6 P ja 1 

Elektronik 6 S ja 1 

Elektronik und Signalverarbeitung 3 P ja 1 

EMV in elektronischen Systemen 6 M ja 1 

Energieversorgung für Sensorsysteme 3 M ja 1 

Entwurf Analoger Integrierter Schaltungen 6 M ja 1 

Ergänzung zur Optischen Nachrichtentechnik 6 P ja 1 

FEM Simulation von Mikrosystemen 6 M ja 1 

Grundlagen der optischen Nachrichtentechnik 6 M ja 1 

Grundlagen der Photovoltaik 6 P ja 1 

Halbleitertechnologien für Höchstfrequenzanwendungen in Theorie 
und Praxis 

6 M ja 1 

Herstellungstechnologien für Halbleitersensoren 6 M ja 1 
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High-Frequency Data Converter Techniques* 9 P ja 1 

High-Frequency Devices and Circuits for Mobile Communication 6 M ja 1 

High-Frequency Measurement Techniques in Microelectronic  
Packaging 

6 M ja 1 

Hochfrequenzelektronik I* 12 M ja 1 

Hochfrequenzelektronik II* 12 M ja 1 

Hochfrequenzsysteme und -bauelemente 6 M ja 1 

Hochfrequenztechnik 6 M ja 1 

Integrierte Hochfrequenzschaltungen 6 M ja 1 

Lichtmesstechnik 6 P ja 1 

Lichtquellen 6 P ja 1 

Lichttechnik 6 P ja 1 

Lichttechnische Forschung 6 P ja 1 

Licht- und Farbwahrnehmung 6 M ja 1 

Mathematische Methoden der Feldsimulation 6 P ja 1 

Medizinelektronik 6 S ja 1 

Methoden und Anwendungen der Halbleitertechnik 6 M ja 1 

Mikrocontroller-Projekt* 6 P ja 1 

Mixed-Signal-Baugruppen 6 P ja 1 

Mixed-Signal-Systeme 6 P ja 1 

Neuronale Netze 3 P ja 1 

Optische Nachrichtentechnik: Rechenübung und Praktikum 6 P ja 1 

Optoelektronische Integration 6 P ja 1 

Photonic Microsystems 6 M ja 1 

Photonische Kommunikationsnetze 6 M ja 1 

Physik und Technologie der Halbleiterbauelemente 6 S ja 1 

Praktikum Messen nichtelektrischer Größen II  6 P ja 1 

Projekt Elektromagnetische Feldsimulation* 6 P ja 1 

Projekt Mathematische Methoden der Feldsimulation* 6 P ja 1 

Qualität und Zuverlässigkeit in der Halbleitertechnik 6 M ja 1 

Signalprozessor-Projekt* 6 P ja 1 

Signalverarbeitung  6 S ja 1 

Smart Sensors and Actuators 6 M ja 1 

Solarstrahlung 6 M ja 1 

Spezielle Anwendungen der Feldsimulation 6 P ja 1 

Surface Technologies for Energy Efficiency and Renewable Energies 6 M ja 1 

System-on-Chip (SOC) + ARM Lab* 9 P ja 1 

Technology for Thin Film Devices 6 M ja 1 

Theorie elektromagnetischer Felder und Wellen 6 P ja 1 

Umweltgerechtes Design elektronischer Systeme 6 M ja 1 

Zuverlässigkeitsabsicherung elektronischer Systeme 6 M ja 1 

 

Studiengebiet Kommunikationssysteme / Communication Systems 

Modultitel LP Prüfungsform Benotung 
Gewichtung 

in Gesamtnote 

Ad-hoc and Sensor Networks 6 P ja 1 

Advanced Analog Integrated Circuits and Systems 6 P ja 1 
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Autonomous Communications* 9 P ja 1 

Channel Coding 3 P ja 1 

Communication Network Security* 9 P ja 1 

Compressive Sensing and Inverse Problems in Signal Processing 6 P ja 1 

Computer Supported Interaction 3 M ja 1 

Datenkompression 6 P ja 1 

Digitale Nachrichtenübertragung 6 P ja 1 

Digitale Nachrichtenübertragung - Vertiefung 6 P ja 1 

Einführung in die Medieninformatik 6 S ja 1 

Ergänzung zur Optischen Nachrichtentechnik 6 P ja 1 

Grundlagen der optischen Nachrichtentechnik 6 M ja 1 

High-Frequency Data Converter Techniques* 9 P ja 1 

High-Frequency Devices and Circuits for Mobile Communication 6 M ja 1 

Hot Topics in Communication Systems 3 P ja 1 

Hot Topics in Next Generation Networks and Future Internet  
Technologies 

3 P ja 1 

Information Theory 6 P ja 1 

Mathematical Methods in Signal Processing and Communications 6 M ja 1 

Networked Embedded Systems 6 P  ja 1 

Network Technologies (Small) 6 P  ja 1 

Next Generation Networks and Future Internet Technologies –  
Project 1* 

9 P ja 1 

Next Generation Networks and Future Internet Technologies – 
Project 2* 

9 P ja 1 

Next Generation Networks - Basis 1 9 P ja 1 

Next Generation Networks - Basis 2 12 P ja 1 

Optische Nachrichtentechnik: Rechenübung und Praktikum 6 P ja 1 

Optoelektronische Integration 6 P ja 1 

Performance Evaluation of Computer Communication Systems 6 P  ja 1 

Photonische Kommunikationsnetze 6 M ja 1 

Physical Layer Security 3 P ja 1 

Project in advanced network technologies* 6 P ja 1 

Projekt Medienerstellung* 5 P ja 1 

Projekt Nachrichtenübertragung* 6 P ja 1 

Quality & Usability 3 P ja 1 

Quellencodierung - Multimediasignalverarbeitung 6 P ja 1 

Quellencodierung - Multimediasignalverarbeitung - Vertiefung 6 P ja 1 

Speech & Audio Technology 9 M ja 1 

Speech Interaction 12 M ja 1 

Speech Signal Processing & Speech Technology 6 M ja 1 

Study Project Quality & Usability (6 CP)* 6 P ja 1 

Study Project Quality & Usability (9 CP)* 9 P ja 1 

System-on-Chip (SOC) + ARM Lab* 9 P ja 1 

Vision & Imaging* 9 P ja 1 

Wireless Communcations Lab 6 P ja 1 

Wireless Network Analysis and Optimization 6 M ja 1 

Wireless Systems and MIMO Technology 6 P ja 1 
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Wahlbereich     

Modultitel LP Prüfungsform Benotung 
 Gewichtung 
in Gesamtnote 

 s. gewähltes Modul 0 

 

 
Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan 
 

1. Sem. 
 

30 LP 

Wahlpflicht 
Theoretische Grundlagen 

6 LP 
 

Wahlpflicht  
Studiengebiet 

36 LP 

Wahlpflicht 
Studiengebiete 

24 LP 

Wahlbereich 
12 LP 

2. Sem. 
 

30 LP Berufspraktikum 
12 LP 3. Sem.  

 
30 LP 

4. Sem. 
 

30 LP 

Masterarbeit 
30 LP 

 

Als geeigneter Zeitpunkt für einen Auslandsstudienaufenthalt wird das zweite und dritte Fachsemester empfohlen. 

Der Studiengang kann als Teilzeitstudium absolviert werden. Bei der Erstellung eines individuellen Studienverlaufsplanes ist die Studi-
enfachberatung behilflich. 
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I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten 
 

Zweite Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelor-

studiengang Elektrotechnik an der Fakultät IV Elektro-

technik und Informatik der Technischen Universität Berlin 

vom 14. Dezember 2016 

Der Fakultätsrat der Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der Technischen Universität Berlin hat am 14. Dezember 2016 
gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen 
Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) die folgende Änderung der Prüfungsordnung 
des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik vom 20. Januar 2010 
in der Fassung vom 6. Februar 2013 der letzten Änderung 
(AMBl. 5/2013) beschlossen.*) 

Artikel I 

§ 10 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 
 
(14) „Die Bachelorarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine 
andere über die üblichen Verschwiegenheits- und Sorgfalts-
pflichten hinausgehende Regelung zur Geheimhaltung enthal-
ten.“ 

Artikel II - Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.  

 
 
 
Zweite Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang Technische Informatik an der Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik der Technischen Universi-
tät Berlin  

vom 14. Dezember 2016 

Der Fakultätsrat der Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der Technischen Universität Berlin hat am 14. Dezember 2016 
gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen 
Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) die folgende Änderung der Prüfungsordnung 
des Bachelorstudiengangs Technische Informatik vom 20. Ja-
nuar 2010 in der Fassung vom 6. Februar 2013 der letzten Än-
derung (AMBl. 5/2013) beschlossen.*) 
 
Artikel I 
 
§ 10 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 
 
(14) „Die Bachelorarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine 
andere über die üblichen Verschwiegenheits- und Sorgfalts-
pflichten hinausgehende Regelung zur Geheimhaltung enthal-
ten.“ 
 
Artikel II – Inkrafttreten 
 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.

 
 
Zweite Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelor-

studiengang Wirtschaftsinformatik an der Fakultät IV 

Elektrotechnik und Informatik der Technischen Univer-

sität Berlin 

vom 14. Dezember 2016 

Der Fakultätsrat der Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der Technischen Universität Berlin hat am 14. Dezember 2016 
gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen 
Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) die folgende Änderung der Prüfungsordnung 
des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsinformatik vom 5. Januar 
2011 in der Fassung vom 6. Februar 2013 der letzten Änderung 
(AMBl. 5/2013) beschlossen.*) 
 
Artikel I 

 
§ 10 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 
 
(13) „Die Bachelorarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine 
andere über die üblichen Verschwiegenheits- und Sorgfalts-
pflichten hinausgehende Regelung zur Geheimhaltung enthal-
ten.“ 
 
Artikel II – Inkrafttreten 

 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft. 
 

Erste Änderung der Prüfungsordnung für den Master-

studiengang Elektrotechnik an der Fakultät IV Elektro-

technik und Informatik der Technischen Universität Berlin  

vom 14. Dezember 2016 

Der Fakultätsrat der Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der Technischen Universität Berlin hat am 14. Dezember 2016 
gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen 
Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226) die folgende Änderung der Prüfungsordnung 
des Masterstudiengangs Elektrotechnik vom 10. März 2010 
(AMBl. 16/2011) beschlossen.*) 
 
Artikel I 
 
§ 10 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 
 
(13) „Die Masterarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine 
andere über die üblichen Verschwiegenheits- und Sorgfalts-
pflichten hinausgehende Regelung zur Geheimhaltung enthal-
ten.“ 
 
Artikel II – Inkrafttreten 

 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.
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